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§ 1 HmbUVPG – Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben

(1) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Vorhaben ist nach Maßgabe dieses Gesetzes eine
Umweltverträglichkeitsprüfung in entsprechender Anwendung der Teile 1  und  2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 25. Juni 2005 ( BGBl. I S. 1758 , 2797), zuletzt
geändert am 15. Juli 2006 ( BGBl. I S. 1619 ,  1623 ), in der jeweils geltenden Fassung durchzuführen. § 9
Absätze 1 bis 3  und  5 UVPG finden keine Anwendung. § 73 UVPG gilt entsprechend; § 74
Absätze 1 und 2 UVPG gilt in der am 29. Juli 2017 geltenden Fassung entsprechend.

(2) Ist eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen, sind bei einer allgemeinen Vorprüfung die in Anlage 2
dieses Gesetzes aufgeführten Kriterien insgesamt, bei einer standortbezogenen Vorprüfung die in Anlage 2
Nummer 2 genannten Kriterien zu berücksichtigen.

(3) Abweichend von § 27 Satz 1 UVPG erfolgt die Bekanntmachung und Auslegung der Entscheidung nach
den für die Entscheidung über das Vorhaben geltenden Vorschriften. Sind danach eine Bekanntmachung
oder Auslegung der Entscheidung nicht vorgesehen, ist die Entscheidung zur Zulassung oder Ablehnung
ortsüblich bekannt zu machen sowie in entsprechender Anwendung des § 74 Absatz 4 Satz 2 des
Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HmbVwVfG) vom 9. November 1977
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 14. März 2014 (HmbGVBl. S. 102), in der jeweils geltenden
Fassung auszulegen.

(4) Abweichend von § 18 Absatz 1 Satz 4 UVPG wird kein Erörterungstermin durchgeführt, soweit das für das
Vorhaben geregelte Zulassungsverfahren keine Erörterung vorsieht. Eine Erörterung der Äußerungen ist in
entsprechender Anwendung des § 73 Absätze 6  und  7 HmbVwVfG durchzuführen, sofern der Träger des
Vorhabens dies beantragt.
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